
ihr selbst einst proklamierten fortschrittlichen Prin
zipien zu verleugnen. Im Interesse der Aufrechterhal
tung ihrer Klassenherrschaft unternahm sie es auch, 
das Prinzip der Öffentlichkeit des Strafprozesses zu 
durchbrechen. Mit der Einführung von Sondergerichten 
und dem bewußt räumlich klein gehaltenen Verhand
lungslokal machte sie die Öffentlichkeit zu einer leeren 
Phrase und verhalf ihr nur noch bei sensationellen 
Mordprozessen zu einer formalen Anerkennung. Die 
gleichen Momente, die seinerzeit unter der Herrschaft 
des feudal-absolutistischen Staates die Bourgeoisie ver
anlaßt hatten, für die Öffentlichkeit des Strafverfahrens 
einzutreten, riefen nunmehr das Proletariat als Kämpfer 
für die Einhaltung dieses Prinzips auf den Plan.

Diese Gründe sind naturgemäß heute nicht mehr aus
schlaggebend, nachdem in der Deutschen Demokra
tischen Republik die Werktätigen selbst die Staats
führung übernommen haben. Dennoch stellen Verfas
sung und Strafprozeßordnung die Öffentlichkeit des 
Strafverfahrens als einen der wichtigsten Grundzüge 
des demokratischen Strafverfahrensrechts heraus. Ent
scheidend hierfür ist nicht etwa eine Pflege inzwischen 
inhaltsleer gewordener fortschrittlicher Traditionen, 
sondern die Aufgabe und die Funktion, die das Straf
verfahren in unserem staatlichen Leben zu erfüllen hat. 
§ 2 Abs. 2 GVG und § 2 StPO heben die große erziehe
rische Bedeutung des Gerichtsverfahrens hervor. Diese 
Aufgabe beschränkt sich nicht nur auf diejenigen Bür
ger, die — wie Angeklagte, Zeugen usw. — unmittelbar 
mit dem Prozeß zu' tun haben, sondern erstreckt sich 
auf alle Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Einer so weit gespannten Verpflichtung kann das 
Gericht aber nur genügen, wenn die vor ihm durch
geführten Verfahren einer großen Anzahl Bürger be
kannt werden, wenn sie den unmittelbaren Eindruck 
von der Verhandlung bekommen, den Angeklagten 
selbst sehen und hören, die Stellungnahme des Staats
anwalts zu dem zur Aburteilung stehenden Verbrechen 
und zum Angeklagten wahrnehmen und schließlich 
den Urteilsspruch des Gerichts und dessen Begründung 
erfahren sowie die Wirkung auf den Angeklagten selbst 
feststellen können.

Aber nicht nur aus diesem Grunde ist die Öffent
lichkeit des Strafverfahrens im Staat der Arbeiter und 
Bauern unbedingt notwendig. Richter und Staats
anwälte der Deutschen Demokratischen Republik sind 
nicht — wie im bürgerlichen Staat — von der Masse 
der Werktätigen durch Klassenschranken getrennt. Sie 
sind zum weitaus überwiegenden Teil aus den in unse
rem Staat herrschenden Klassen hervorgegangen, ge
hören zu ihnen und vertreten keine anderen Interessen. 
Sie müssen also Kontrolle und Kritik ihrer Recht
sprechung durch die Werktätigen nicht fürchten. Im 
Gegenteil: sie brauchen die ständige Kritik der Werk
tätigen an ihrer Arbeit, auch an der Art und Weise 
der Verhandlungsführung und an den Urteilen, um sich 
nicht von den Anschauungen ihrer Klassengenossen zu 
entfernen und in stetiger Übereinstimmung mit ihnen 
zu bleiben. Von dieser Seite aus betrachtet zeigt sich: 
die Öffentlichkeit des Strafverfahrens in der Deutschen 
Demokratischen Republik ist nicht erforderlich, um zu 
verhindern, daß hinter verschlossenen Türen Angehö
rige einer ausbeutenden Klasse die Ausgebeuteten 
wider Recht und Gesetz zu grausamen Strafen verurtei
len oder ihre eigenen Klassengenossen reinwaschen. 
Die Öffentlichkeit ist vielmehr notwendig, um den 
Werktätigen deutlich zu zeigen, daß die von ihnen ge
schaffenen Gesetze konsequent in ihrem Interesse an
gewendet werden, und um zu gewährleisten, daß die 
Funktionäre der demokratischen Justiz eine ständige 
enge Verbindung mit den gesellschaftlichen Anschau
ungen der Werktätigen haben.

Aus alledem geht hervor, daß die Einhaltung der 
Grundsätze der Öffentlichkeit des Strafverfahrens 
außerordentlich wichtig ist und es nicht gestattet wer
den kann, daß die Gerichte sich darüber in Einzelfällen 
hinwegsetzen. Dem gibt auch die Bestimmung des 
§ 291 Ziff. 4 StPO Ausdrude, nach welchem im Rechts
mittelverfahren das angefochtene Urteil aufgehoben 
werden muß, wenn bei der Nachprüfung festgestellt 
wird, daß während der erstinstanzlichen Verhandlung 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit verletzt worden 
sind.

In der Praxis sind hinsichtlich der genauen Beach
tung der Bestimmungen über die Öffentlichkeit des 
gerichtlichen Strafverfahrens gelegentlich Zweifel, Irr- 
tümer und Unklarheiten — insbesondere bei Rechts
anwälten — aufgetreten. So wurde die Frage aufge
worfen, ob Verfahren vor „erweiterter Öffentlichkeit“ 
nicht etwa eine Verletzung dieses verfassungsmäßig 
garantierten Prinzips bedeuteten. Für das Oberste Ge
richt bestand bereits im Februar 1953 Veranlassung, in 
der Sache 3 Ust II 70/53 darauf hinzuweisen, daß der
artige Verfahren selbstverständlich öffentlich sind und 
von einer Verletzung des Gesetzes nicht die Rede sein 
kann. In diesem Verfahren handelte es sich darum, daß 
einige ehemalige Staatsfunktionäre bestraft werden 
mußten, weil sie ihre Funktion zur persönlichen Be
reicherung ausgenutzt hatten. Die erstinstanzliche Ver
handlung hatte in einem Verwaltungsgebäude statt
gefunden, als Zuhörer hatte eine große Anzahl Ver
waltungsangestellter teilgenommen. Der Verteidiger, 
dem diese Umstände schon bei der erstinstanzlichen 
Verhandlung bekannt waren, hatte während dieser Ver
handlung hierzu keine Ausführungen gemacht, wohl 
aber mit der Berufung gerügt, die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit seien verletzt worden; zwar hätte 
eine große Anzahl Verwaltungsangestellter als Zuhörer 
an der Verhandlung teilgenommen, anderen Personen 
aber sei der Zutritt nicht möglich gewesen, weil die 
Verhandlung in einem Verwaltungsgebäude stattge
funden habe und eine Kontrolle bei jedem Ein- und 
Ausgang ausgeübt worden sei. Diese Berufungsrüge 
wurde vom Obersten Gericht zurückgewiesen. Dabei 
wurde zunächst klargestellt, daß das Prinzip der 
Öffentlichkeit ein materiell-inhaltlich zu betrachtender 
Grundsatz ist. Es heißt in dieser bisher nicht veröffent
lichten Entscheidung:

„Er (dieser Grundsatz — d. Verf.) darf nicht dazu 
führen, daß in der heutigen Situation des ver
schärften Klassenkampfes die Grundsätze der 
Wachsamkeit außer acht gelassen werden und Ge
richtsgebäude sowie sonstige Gebäude, die von 
Organen der Staatsverwaltung sowie gesellschaft
lichen Organisationen benutzt werden, unkontrol
liert betreten werden können.“

Damit wird darauf hingewiesen, daß die Ausweiskon
trolle am Eingang des Gebäudes, in dem die Gerichts
verhandlung stattflndet, in keiner Weise die Öffentlich
keit beschränkt. Diese Tatsache ist — rein objektiv 
gesehen — nicht geeignet, irgendeinen Bürger vom 
Besuch der Verhandlung abzuhalten. Aber auch der 
weitere Umstand, daß der Verhandlung ausschließlich 
Verwaltungsangestellte beiwohnten, berührt nicht die 
Grundsätze der Öffentlichkeit des gerichtlichen Straf
verfahrens. Das Oberste Gericht führt hierzu aus, daß 
die Öffentlichkeit Ausdruck des unseren gesamten Staat 
beherrschenden Prinzips der „Kritik von unten“ und 
der erzieherischen Funktion des Strafverfahrens ist:

„Daraus folgt, daß an Prozessen, die Verbrechen 
eines besonderen Täterkreises oder aus einem be
sonderen Bereich der Wirtschaft oder der staat
lichen Verwaltung zum Gegenstand haben, vor 
allem solche Werktätigen teilnehmen müssen, die 
auf Grund ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen 
Stellung mit dem Gegenstand des Verfahrens be
sonders verbunden sind, ihm deshalb einerseits 
kritisch folgen, auf der anderen Seite aber auch 
aus diesem Verfahren besondere Lehren ziehen 
können. Sind diese Voraussetzungen gegeben und 
nehmen solche Kreise der Werktätigen, zumal wie 
hier — wie von der Verteidigung vorgetragen —, in 
großer Zahl an den Prozessen teil, dann ist die 
Öffentlichkeit des Verfahrens gewahrt, selbst wenn 
durch die Teilnahme ausschließlich solcher Zu
hörer andere Interessenten nicht mehr zugelassen 
werden können.“

Der hier vom Obersten Gericht behandelte Fall ist 
typisch für die Verfahren vor erweiterter Öffentlichkeit. 
Gerade in diesen Verfahren wird aus Gründen der Er
ziehung vor allem zur Verstärkung der Wachsamkeit 
besonderer Wert auf einen großen Zuhörerkreis gelegt, 
der sich aus Personen zusammensetzt, die in irgend
einer Form an dem Prozeß und den abzuurteilenden 
Straftaten besonders interessiert sind — seien es die 
Arbeiter eines Großbetriebes, in dem das Verbrechen 
begangen wurde, seien es die Mitglieder einer LPG
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